
I) Netzentgelte für nicht leistungsgemessene Kunden

      Jahresverbrauch Arbeitspreis Grundpreis
kWh/a Ct/kWh €/a

Untergrenze Obergrenze Nettopreise

0 1.000 2,8930 0,00
1.001 4.000 1,6930 12,00
4.001 50.000 1,0930 36,00

50.001 300.000 0,9250 120,00
300.001 1.000.000 0,7650 600,00

1.000.001 - 0,7050 1.200,00

II) Netzentgelte für leistungsgemessene Kunden

      Jahresverbrauch spezifisches Basiskomponente
Arbeitsentgelt Arbeitsentgelt

kWh/a Ct/kWh in €/a

Untergrenze Obergrenze

0 1.500.000 0,3278 0,00
1.500.001 2.000.000 0,3127 225,47
2.000.001 3.000.000 0,2999 482,57
3.000.001 6.000.000 0,2656 1.512,21
6.000.001 8.000.000 0,2265 3.856,48
8.000.001 - 0,1492 10.043,65

      Jahresleistung spezifisches Basiskomponente

Leistungsentgelt(a) Leistungsentgelt(a)

kW €/kW in €/a

Untergrenze Obergrenze

0,001 171,429 13,4208 0,00
171,430 531,915 12,9310 83,97
531,916 789,474 12,2024 471,48
789,475 1.000,000 11,6014 945,99

1.000,001 1.500,000 10,6846 1.862,78
1.500,001 2.000,000 9,4649 3.692,33
2.000,001 5.000,000 6,5251 9.572,05
5.000,001 - 4,1458 21.468,37

(a) Der Leistungspreis bezieht sich auf die gemessene höchste Leistung in kWh/h im Betrachtungszeitraum.

III) Ablesung, Messstellenbetrieb und Abrechnung
den Preisen von I) und II) werden die Entgelte für Ablesung, Messstellenbetrieb und Abrechnung hinzugerechnet

IV) Konzessionsabgabe

V) Rabatte gemäß § 3 KAV
Rabatte nach § 3 KAV werden im Niederdruck für Abnahmestellen der Gemeinde gewährt.

VI) Mehrwertsteuer
Die obengenannten Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%) 
wird dem Gesamtbetrag von I) - IV) hinzugerechnet.

- Sondervertragskunden 0,030 ct/kWh (netto) bzw. 0,036 ct/kWh (brutto). 

Die Netznutzungsentgelte setzen sich aus Arbeits- und Leistungsentgelten sowie Entgelten für Abrechnung, Ablesung 
und Messstellenbetrieb für Zähler sowie weitere Geräte zusammen.
Die Entgelte verstehen sich zzgl. Konzessionsabgaben und Mehrwertsteuer.

Nettopreise

Nettopreise

Den Preisen von I) und II) wird die Konzessionsabgabe hinzugerechnet. Ob ein Kunde als Tarifkunde oder
Sondervertragskunde abgerechnet wird, hängt von der Art der Belieferung ab. Die Konzessionsabgaben richten sich
auf der Grundlage des Konzessionsvertrags mit der Gemeinde für das Netzgebiet nach der gültigen
Konzessionsabgabenverordnung und werden in voller Höhe an die Gemeinde weitergeleitet. Unbeschadet des § 2
Abs. 5 KAV betragen die Konzessionsabgaben für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Coesfeld GmbH derzeit:
- Kochen und Warmwasser  0,610 ct/kWh (netto) bzw. 0,726 ct/kWh (brutto), 
- sonstige Tariflieferungen 0,270 ct/kWh (netto) bzw. 0,321 ct/kWh (brutto),
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Die Netznutzungsentgelte setzen sich aus Arbeitsentgelten und Grundpreisen sowie Entgelten für Abrechnung, 
Ablesung und Messstellenbetrieb für Zähler sowie weitere Geräte zusammen.
Die Entgelte verstehen sich zzgl. Konzessionsabgaben und Mehrwertsteuer.
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VII) Anwendungsbeispiel

Beispiel für:
Netzkunden ohne Leistungsmessung mit einer Menge von 2 0.000 kWh

Bereich
3

Arbeitspreis = ( 20.000 kWh  *  1,0930 Ct/kWh) / 100

Arbeitspreis = 218,60             €

Grundpreis = 36,00               €

Gesamtpreis = 254,60             €

Beispiel für:
leistungsgemessener Netzkunde mit einer Menge von 2.00 0 MWh/a und einer Leistung von 1.000 kW

Preistabelle für Arbeit

Bereich
2

spezifisches Arbeitsentgelt = (2.000 MWh * 1.000 * 0,3127 Ct/kWh) / 100 + 225,47 €/a
Arbeitspreis = 

Preistabelle für Leistung

Bereich
4

spezifisches Leistungsentgelt = (1.000 kW * 11,6014 €/kW) + 945,99 €/a
Leistungspreis =

Gesamtpreis = 19.026,86 €

Das Netzentgelt wird auf Grundlage der veröffentlic hten Preistabellen bestimmt. 

Basiskomponente

Basiskomponente

in [€/a]
225,47

ArbeitsentgeltUntergrenze Obergrenze
in [kWh/a]

spezifisches

Arbeitsentgelt
in [Ct/kWh]

789,475 1.000,000

Untergrenze Obergrenze
in [kW/a] in [kW/a]

Obergrenze Arbeitspreis

6.479,47 €

0,3127

spezifisches

Untergrenze
in [kWh/a] in [Ct/kWh]

1.500.001 2.000.000

Grundpreis

12.547,39 €

Leistungsentgelt
in [€/a]
945,99

Leistungsentgelt
in [€/kW]
11,6014

in [kWh/a]

in [kWh/a] in [€/a]
4.001 50.000 1,0930 36,00

Die Preise sind gültig ab 01.01.2012.
Die Netzentgelte beinhalten die Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers.
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VIII) Entgelte für Messung

Ablesung Messstellenbetrieb

Zählergröße €/Ablesung €/Jahr

G 2 - G 6 2,32 5,10
G 10 - G 25 2,32 26,45
G 40 - G 100 2,32 112,34
G 160 2,32 255,57
G 250 2,32 294,32
G 400 2,32 490,19
G 650 2,32 511,14

Entgelte für elektronische Haushaltszähler gemäß § 21b EnWG (Intelligente Zähler)

€/Jahr
Mengenumwerter 183,70
Datenlogger (Modem) 60,11

IX) Entgelte für Abrechnung

€/Vorgang

je Zähler 4,64

X) Mehrwertsteuer
Die obengenannten Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige 
gesetzliche Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%) 
wird dem Gesamtbetrag von VII) und  VIII) hinzugerechnet.

auf Anfrage.

Die Netzentgelte beinhalten die Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers.
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